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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 ‚Nasse Äcker‘: Abwägungsbeschluss 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 02.06.2025 den Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 6 ‚Nasse Äcker‘ gefasst. 
Ebenfalls wurde beschlossen die Bebauungsplanänderung gemäß § 3 (1) BauGB öffentlich auszulegen und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB am Verfahren zu beteiligen. 
Der Beschluss wurde am 14.10.2025 ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans hat daraufhin in der Fassung vom 01.09.2025, zusammen mit Begrün-
dung inkl. Umweltbericht in der Zeit vom 20.10.2025 bis einschließlich 21.11.2025 in der VG Nassenfels öf-
fentlich ausgelegen; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden in der Zeit von 
23.10.2025 bis 21.11.2025 am Verfahren beteiligt. Die Unterlagen konnten ebenfalls auf der Homepage der 
Gemeinde Egweil (https://www.egweil.de/rathaus/buergerservice/laufende-bauleitplanverfahren/) herun-
tergeladen werden. 
Die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB nun gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
 
A) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange äußerten keine Anregungen 
bzw. Bedenken zur Planung oder erklärten das Einverständnis mit der Planung: 
 
• Stadt Ingolstadt; Schreiben vom 28.10.2025 (E-Mail-Eingang 30.10.2025) 
• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; Schreiben vom 31.10.2025 (E-Mail-Eingang 31.10.2025) 
• Regierung von Oberbayern; Schreiben vom 11.11.2025 (E-Mail-Eingang 11.11.2025) 
• Vodafone Deutschland GmbH; E-Mail vom 14.11.2025 (Eingang) 
• Planungsverband Region Ingolstadt; Schreiben vom 17.11.2025 (E-Mail-Eingang 17.11.2025) 
• Regierung von Oberbayern – Bergamt; Schreiben vom 17.11.2025 (E-Mail-Eingang 17.11.2025) 
• Gemeinde Bergheim; E-Mail vom 19.11.2025 (Eingang) 
• Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt; Schreiben vom 19.11.2025 (E-Mail-Eingang 19.11.2025) 
• Landratsamt Eichstätt – technischer Hochbau; E-Mail vom 13.11.2025 (E-Mail-Eingang 24.11.2025) 
• Landratsamt Eichstätt – Untere Naturschutzbehörde; Schreiben vom 13.11.2025 (E-Mail-Eingang 24.11.2025) 
• Landratsamt Eichstätt – Wasserrecht; E-Mail vom 10.11.2025 (E-Mail-Eingang 24.11.2025) 
 
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt 
• Bayerischer Bauernverband 
• Landratsamt Eichstätt 
• Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
• Bund Naturschutz 
• Kreisbrandrat 
• Kreisheimatpfleger 
• Stadtwerke Eichstätt 
• Telefónica Germany GmbH  Co. OHG 
• Markt Nassenfels 
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B) Über die Anregungen folgender Behörden und Träger öffentlicher Belange ist Beschluss zu fas-
sen: 
 
1. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Schreiben vom 31.10.2025 (E-Mail-Eingang 31.10.2025) 

 
Aus dem Schreiben Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gehen folgende Anregungen hervor: 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird eine neue Festsetzung zum Denkmalschutz ergänzt: „Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, 
die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen ist.“ 
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  
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2. Deutsche Telekom Technik GmbH; Schreiben vom 23.10.2025 (E-Mail-Eingang 23.10.2025) 
 
Aus dem Schreiben der Telekom Technik GmbH gehen folgende Anregungen hervor: 
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Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich um ein bereits bestehendes, voll erschlossenes Gebiet. Es sind keine baulichen Verände-
rungen der Erschließung geplant. 
Unter den Hinweisen Punkt 12 und 13 stehen bereits Hinweise zu Schutzzonen, Baubeschränkungsberei-
chen und Baumpflanzungen. 
Unter den Hinweisen Punkt 15 steht bereits, dass ausreichende Leitungstrassen in Verkehrswegen vorzu-
sehen sind. 
Ergänzungen oder Änderungen sind nicht notwendig. 
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3. N-Ergie Netz GmbH; Schreiben vom 24.10.2025 (E-Mail-Eingang 24.10.2025) 
 
Aus dem Schreiben N-Ergie Netz GmbH gehen folgende Anregungen hervor: 
 

 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Unter Punkt 13 der Hinweise wird auf Baumpflanzungen und Versorgungsleitungen bereits hingewiesen. 
Ergänzungen oder Änderung sind nicht notwendig. 
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4. Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern; E-Mail vom24.10.2025 (Eingang) 
 
Aus dem Schreiben der Regierung von Oberbayern - Luftamt gehen folgende Anregungen hervor: 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Unter der Festsetzung 13.1 wird auf den Sonderlandeplatz verwiesen. Ebenso steht hier, dass Fluglärm-
beschwerden nicht abgeholfen werden können. Es sind Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 
Ergänzungen oder Änderungen sind nicht notwendig. 
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5. Landratsamt Eichstätt - Bauverwaltung; Schreiben vom 21.22.2025 (E-Mail-Eingang 24.11.2025) 
 
Aus dem Schreiben LRA Eichstätt - Bauverwaltung gehen folgende Anregungen hervor: 
 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Private Grünflächen: der Begriff ‚private Grünflächen‘ wird wieder mit dem Begriff ‚Pflanzstreifen‘ ersetzt. 
Abstandsflächen: Der Empfehlung wird gefolgt. Die Abstandsflächenregelung wird gestrichen. 
Passiver Lärmschutz: Die Festsetzung wird konkretisiert. Die Festsetzung lautet dann: 
 „Passiver Lärmschutz 

Das Bebauungsplangebiet ist dem vom Sonderlandeplatz ausgehenden Fluglärm ausgesetzt. Flug-
lärmbeschwerden können nicht abgeholfen werden. 
Im Bebauungsplangebiet gilt: Ist ein Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke geplant, so sind 
die Dachgeschossfenster in Schallschutzklasse 3 auszuführen. Die Ausführung des Daches inkl. Däm-
mung hat dabei ein bewertetes Schalldämmmaß von mindestens 35 dB aufzuweisen. 
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Im gesamten Bebauungsplangebiet werden passive Lärmschutzeinrichtungen (Schallschutzfenster) 
festgesetzt. 
Bei den Parzellen 40 bis 43 ist für diese Schallschutzfenster mindestens Schallschutzklasse 3 vorge-
schrieben.“ 
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C) Von Seiten der Bürger wurden folgende Anregungen zur Planung vorgebracht: 
 

KEINE 

 

 
 
Abwägungsbeschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Egweil beschließt: 
 
• Der Vorentwurf der Bebauungsplanänderung – bestehend aus Planzeichnung, Begründung inkl. Umwelt-

bericht - wird entsprechend der im Rahmen der Abwägung gefassten Beschlüsse überarbeitet. 
• Die Verwaltung wird beauftragt den so geänderten Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 

‚Nasse Äcker‘ gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 
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